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Bildung im Medium des Berufs

Grundfragen

Von „Bildung im Medium des Berufs“ zu sprechen erscheint noch heute, dreißig Jahre nachdem das theoretische Konzept, das dieser bildungspolitischen Formel zugrundeliegt, systematisch begründet wurde (Blankertz 1985), nicht als selbstverständlich. Selbst in der technologisch hoch entwickelten „Informationsgesellschaft“, die an qualifizierte berufliche Tätigkeit weit größere, vor allem theoretische Anforderungen stellt, hält sich hartnäckig das Vorurteil, berufliche Bildung bestünde lediglich in einem definierbaren Konglomerat praktisch-instrumenteller Fähigkeiten zur Bewältigung spezieller Aufgaben und dürfe daher nicht vermengt werden mit der allein in der Sphäre der Geisteskultur angesiedelten Allgemeinbildung (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Schweitzer), die den „ganzen Menschen“ zu erfassen suche und nicht nur den sich im ökonomischen Getriebe verdingenden.

Einer 1985 durchgeführten Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach zufolge gilt nach wie vor als „gebildet“, wer „vielbelesen“ ist, „ein breites Wissen hat“, „sich sprachlich gut ausdrücken kann“ und über „gute Manieren verfügt“. Mag diese Begriffsbestimmung auch wenig gemein haben mit Humboldts formal konzipierter Idee der Allgemeinbildung, so sichert sie doch demjenigen Anerkennung, der „seine Klassiker“ beherrscht, nicht aber dem Kfz-Mechaniker, der einen defekten Wagen wieder in Gang zu setzen versteht, und auch nicht dem Ingenieur, dem es gelingt, einen schadstoffärmeren und energiesparenderen Motor zu entwerfen, obwohl dies im Sinne Humboldts weit eher von Bildung zeugen würde als das Memorieren von Schillers „Glocke“ oder eine geschliffene Hochzeitsansprache.

Trennende Bildungswege

Die Spuren der radikalen Trennung von beruflicher und allgemeiner Bildung finden sich indes nicht nur im allgemeinen Verständnis, sondern auch in der dreigliedrigen Struktur des deutschen Schulwesens und den von ihm vergebenen Berechtigungen sowie in den seit Anfang des 19. Jahrhunderts relativ konstant gebliebenen Argumentationsfiguren des bildungspolitischen Diskurses, die immer dann auftauchen, wenn in „Überfüllungskrisen“ mehr Berechtigungen vergeben werden, als entsprechende gesellschaftliche Positionen vorhanden sind. In solchen Situationen haben Diskussionen um die Allgemeinbildung die Funktion, Emporkömmlinge, d.h. Schulformen, die dem Gymnasium das Abiturmonopol streitig zu machen drohen, zu diskreditieren. Diese Strategie kann an der Auseinandersetzung um die „Realgymnasien“ Anfang des 20. Jahrhunderts ebenso aufgezeigt werden, wie an den Angriffen gegen die Kollegschule in den siebziger und achtziger Jahren.

Das Schisma hat somit gerade in Deutschland mehr als nur eine bildungstheoretische Dimension. Es ist ein Kernstück „deutscher Ideologie“ und als solches immun gegen Realitätsprüfungen, die auf seine Folgenlosigkeit im Blick auf die angestrebte Humanisierung hinweisen. Die Wurzeln des Schismas liegen in der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, die theoriegeschichtlich durch die Auseinandersetzung der Aufklärungspädagogik mit dem Neuhumanismus gekennzeichnet war. Während jene sich in Abkehrung von den als antiquiert betrachteten Lateinschulen der Erziehung des Nachwuchses zu „Industriosität“, zu ökonomischer und damit gesellschaftlicher Nützlichkeit verschrieb und entsprechende Institutionen schuf, blickte der Neuhumanist Humboldt kritisch auf die Wirkungen dieser berufsvorbereitenden Schulen, deren Zweck sich ihm in der Orientierung des Menschen am Erwerbssinn und damit dessen einseitiger Zurichtung auf die ökonomischen Verhältnisse zu erschöpfen schien. Er versuchte demgegenüber mit seiner Bildungstheorie, ein nicht-utilitaristisches pädagogisches Modell für die Entwicklung autonomer Individuen zu schaffen, die er als Voraussetzung für die Herstellung humaner gesellschaftlicher Lebensbedingungen ansah.

Humboldts Theorie hatte wenig mit dem zu tun, was später unter den irreführenden Etiketten des humanistischen Gymnasiums und der Allgemeinbildung institutionalisiert wurde. Es ging ihm nicht um den Erwerb kanonischen, willkürlich als „höher“ qualifizierten Wissens, das einem kleinen Teil des Nachwuchses reserviert war, sondern um die allen SR eröffnete Möglichkeit des Erwerbs formaler Kompetenzen, die sie dazu befähigen sollte, in der vollkommenen Hingabe an eine Sache ihre Persönlichkeit zu entfalten, d.h. die objektive Kultur mit ihrer Subjektivität zu durchdringen und umgekehrt jene in diese aufzunehmen. Damit wurde kein abwertender Vorbehalt gegen berufliche Bildung und Spezialisierung formuliert, sondern nur die zeitliche Priorität der Allgemeinbildung im Sinne einer Vorbereitung des Menschen auf eine zunehmend von Technik und Wirtschaft bestimmte Gesellschaft.

Die Humboldts Zielsetzung kennzeichnende Spannung zwischen gesellschaftlicher Integration und kritischer Distanz, die den humanen und bis heute virulenten Kern seiner Theorie ausmacht, ging im weiteren Verlauf der Geschichte vor allem durch die nicht mehr in seinem Sinne realisierte schulische Institutionalisierung der Bildung verloren. Bildung, verstanden als kanonisiertes Konglomerat von Wissensbeständen, wurde zum sorgsam gehüteten Standesprivileg, das der sozialen Abgrenzung diente und zunehmend polemisch als etwas rein Geistiges definiert wurde, in dem sich die vermeintliche Überlegenheit der „Kultur“ gegenüber der bloß pragmatisch und utilitaristisch ausgerichteten „Zivilisation“ kristallisierte (Heydorn 1970). Solange diese Dichotomie bestehen bleibt, ist die Hoffnung auf ein humanisierendes Potential der Bildung vergeblich.

Integrativer Prozeß

Von dieser Erkenntnis, der sich nach dem Faschismus eigentlich niemand mehr entziehen konnte, ging Blankertz aus, als er Anfang der sechziger Jahre die Gleichwertigkeit allgemeiner und beruflicher Bildung neu zu begründen versuchte. Es ging ihm dabei nicht nur um eine Aufwertung letzterer, sondern auch darum, den kritischen Anspruch der Humboldtschen Bildungsidee wiederzubeleben und damit deren emanzipatorisches Potential freizusetzen. Dies erschien ihm nur möglich, wenn es gelang, die oben skizzierte Dichotomie aufzuheben. Deswegen versuchte er, Humboldts Intentionen dadurch zu retten, daß er den Beginn des Bildungsprozesses nicht mehr wie dieser fern von der gesellschaftlichen Praxis lokalisierte, sondern in deren Zentrum, nämlich bei der Berufsarbeit als der Kategorie, die zwischen dem Individuum und der gesellschaftlichen Reproduktion vermittelt. Der Beruf ist das einzige Thema, das unterschiedslos für jeden SR von individueller Bedeutung ist und damit seine Subjektivität aufgreift, zugleich aber für den unumgänglichen Zwang steht, sich auf die Sphäre der Heteronomie einzulassen und nach Möglichkeiten der Vermittlung dieses Widerspruchs zu suchen.

Theoretisch begründet wurde diese Neuinterpretation Humboldts mit dem Rückgriff auf Hegel, in dessen Herr-Knecht-Dialektik für Blankertz die berufliche Bildung als „Wahrheit der Allgemeinbildung“ in Erscheinung tritt (Blankertz 1985, S. 141). Hegels Denkfigur zufolge verfügt nur der Knecht über ein selbständiges Bewußtsein, da er zwar an die dingliche Welt und seinen Herrn gebunden ist, sich aber, anders als der scheinbar freie, tatsächlich jedoch nur passiv-genießende und so vom Knecht abhängige Herr, durch Arbeit über diesen Zustand erheben und seinem Sein damit einen Sinn geben kann. Die Arbeit ist die vermittelnde Größe, das Medium, durch das sich der Knecht über den Zustand reiner Heteronomie erhebt.
Politisch und ökonomisch gerechtfertigt wurde Blankertz' Neuansatz Ende der sechziger Jahre durch die wachsende Bedeutung der Technik für die wirtschaftliche Entwicklung der fortgeschrittenen Industrienationen. Da nun in immer mehr Berufen auch theoretische Qualifikationen und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu durchschauen, verlangt wurden, wurde die Trennung von beruflicher, verstanden als rein praktischer, und allgemeiner, verstanden als theoretischer Bildung obsolet. Weder pädagogisch-didaktisch noch von der Struktur der Sache her ist es heute gerechtfertigt, beispielsweise CNC-Technik als einen „nur“ beruflich-speziellen Inhalt zu bezeichnen, da eine Beherrschung dieser Technik für eine Vielzahl von Berufen grundlegend ist und darüber hinaus sich in ihr die generelle Tendenz der Produktion - und mittelbar der Gesellschaft - zur Automatisierung spiegelt.

Diese generelle Tendenz zur Verwissenschaftlichung legte Blankertz allerdings nicht nur pädagogisch, sondern auch politisch-sozial aus. Durch stärker theoriegeleiteten Unterricht sollten die SR dazu befähigt werden, auch die allgemeinen gesellschaftlichen Implikationen ihres speziellen beruflichen Handelns zu durchschauen, um so zu einer humanen Gestaltung des technologischen Entwicklungsprozesses beizutragen - ein Postulat, in dem sich der emanzipatorische Kern der Humboldtschen Bildungsidee konkretisiert. Betrachtet man aus diesem Blickwinkel ein klassisches allgemeinbildendes Thema wie Goethes „Faust“, so wird deutlich, daß sich mit den grundlegenden Fragestellungen beispielsweise der Beherrschbarkeit von Technik oder der Entfesslung der Produktivkraft Wissenschaft Schnittmengen zwischen beruflichen und allgemeinbildenden Inhalten ergeben, die im Sinne einer „Bildung im Medium des Berufs“ pädagogisch fruchtbar gemacht werden können.

Neben der bildungshistorischen, bildungstheoretischen und sozioökonomischen Dimension hatte der Nachweis der Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung auch bildungspolitische und institutionelle Implikationen. Da die Trennung der beiden Sphären organisatorisch mit der dreigliedrigen Schulstruktur und einer entsprechenden Verteilung von Berechtigungen verknüpft ist, genügte es nicht, die Gleichwertigkeit theoretisch darzulegen und bildungspolitisch zu postulieren; sie mußte sich auch in einer Umgestaltung der Institutionen niederschlagen. Solange allein das allgemeinbildende Gymnasium den mit dem höchsten Prestige versehenen schulischen Abschluß - und dementsprechende soziale Chancen - verteilte, war es aussichtslos, der Öffentlichkeit die Gleichwertigkeit einsichtig zu machen und sie gesellschaftlich durchzusetzen. Aus dieser Überlegung heraus erwuchs Anfang der siebziger Jahre das Konzept der Kollegschule, die auf eine inhaltliche und curriculare Integration von beruflicher und allgemeiner Bildung zielt und die Möglichkeit eröffnet, im Verlaufe einer Oberstufe zugleich einen beruflichen und einen allgemeinbildenden Abschluß (FHR oder AHR) zu erwerben, so daß die Entscheidung für einen beruflichen Ausbildungsweg nicht mehr den Verzicht auf einen höheren Bildungsabschluß und damit auf attraktivere Positionen in der Gesellschaft nach sich zieht. (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Drescher)

Bildung im Medium des Berufs

Die auf Gruschka zurückgehende Formel „Bildung im Medium des Berufs“ ist als Umsetzung der Theorie Blankertz' in eine konkrete bildungspolitische Forderung zu verstehen. Sie setzt sich einerseits von den Versuchen einer Neubelebung des traditionellen Allgemeinbildungsgedankens ‑ sei es unter konservativem oder unter progressivem Vorzeichen ‑ ab, andererseits aber auch von dem Instrumentalismus der beruflichen Bildung, der bis heute vielfach berufliche Curricula kennzeichnet. Dort dominiert nach wie vor eine Abbilddidaktik, die sich darauf beschränkt, Fachsystematiken in Lernziele umzuformulieren, und die so dazu beiträgt, das negative Stigma beruflicher Bildung zu zementieren.

“Bildung im Medium des Berufs“ bleibt indes solange ein pures und damit praktisch folgenloses Postulat, wie es nicht gelingt, es mit entsprechenden Inhalten und didaktischen Konzepten zu füllen, die die Möglichkeit seiner Umsetzung glaubhaft erscheinen lassen. Um dies zu gewährleisten, wurden innerhalb der Kollegschule grundlegende didaktische Überlegungen angestellt, die sich an der Kernfrage orientierten, wie innerhalb der beruflichen Bildung Lernprozesse so organisiert werden können, daß SR zu selbständigem professionellen Handeln befähigt und in die Lage versetzt werden, die allgemeinen geschichtlichen und gesellschaftlichen Implikationen ihres beruflichen Tuns zu erkennen und zu reflektieren, mit einem Wort: wie sie zu einer sozial verantwortlichen Entfaltung ihrer Subjektivität innerhalb und außerhalb des Berufs erzogen werden können.

Das Konzept des Bildungsganges

Dreh- und Angelpunkt der Kollegschuldidaktik ist heute das Konzept des Bildungsganges (Gruschka 1992). Es wurde aus der Erkenntnis heraus entwickelt, daß die herkömmliche Berufsbildung, in der berufsspezifische und allgemeinbildende Fächer und innerhalb der Fächer wiederum spezifische Inhalte isoliert voneinander vermittelt werden, weder die bildende Dimension des Berufs im oben skizzierten emphatischen Sinne entfalten, noch die subjektiven Motive und Lernstrategien der SR angemessen berücksichtigen kann. Unter Bildungsgang wird ein Ensemble von berufsspezifischen Fächern (Schwerpunktbereich) und einer festgelegten Gruppe allgemeinbildender Fächer (Obligatorikbereich: Deutsch, Gesellschaftslehre mit Geschichte, Religionslehre, Sport) verstanden, die durch den jeweiligen Beruf als thematische Klammer zusammengehalten werden. Der Aufbau beruflicher Kompetenzen im Bildungsgang erfolgt nicht im Sinne der Akkumulation von Wissen, sondern problem- und handlungsorientiert, d.h. es werden für jeden Beruf spezifische Kernprobleme identifiziert, die das professionelle Handeln strukturieren. Die Curricula der einzelnen Fächer werden daraufhin so organisiert, daß ihr Beitrag zur Lösung jener Probleme transparent wird, wobei die Vermittlung der berufsspezifischen Kompetenzen sich nicht auf das notwendige instrumentelle Wissen beschränkt, sondern zugleich nach der Herkunft und dem Sinn beruflicher Praktiken fragt und so deren Reflexion ermöglicht.

Den Kernproblemen als objektivem Strukturmoment des Bildungsgangs steht auf der subjektiven Seite eine Vorstellung vom Kompetenzaufbau der SR gegenüber, in der deren Lern- und Qualifizierungsinteressen aufgehoben sind. Wie die Probleme definiert und beschrieben werden, hängt davon ab, in welchem Maße sie durch die objektiven Anforderungen des Berufs vorgegeben sind bzw. in welchem Maße der Umgang mit ihnen vom subjektiven Zugriff der Lernenden bestimmt wird. In Berufen mit einer relativ klaren Aufgabenstruktur und entsprechenden Handlungsmustern wird der jeweilige Bildungsgang durch „Schlüsselprobleme des Berufs“ strukturiert, also eher aus der Perspektive der Sache heraus beschrieben; in Berufen, die eine Vielzahl unterschiedlicher Handlungsmuster zulassen oder gar erfordern, steht die Perspektive des Lernenden im Vordergrund, dessen Kompetenzerwerb in „Entwicklungsaufgaben“ gefaßt wird. 

Was unter „Schlüsselproblemen“ bzw. „Entwicklungsaufgaben“ konkret zu verstehen ist und wie sich diese auf die inhaltliche Organisation des Bildungsgangs auswirken, sei im folgenden am Beispiel der „Hotelfachleute“ und der „Erzieher“ illustriert.

Bildungsgang „Hotelfachmann/Hotelfachfrau“

1. Der Bildungsgang „Hotelfachmann/Hotelfachfrau“ ist auf drei Jahre hin ausgelegt und ermöglicht den gleichzeitigen Erwerb eines Berufsabschlusses und der Fachhochschulreife. Er wird durch sechs Schlüsselprobleme strukturiert, deren Behandlung jeweils ein Halbjahr umfaßt. 

Das erste Schlüsselproblem („Formulierung und Stabilisierung eines Berufsrollenverständnisses - der Betrieb als Arbeits- und Ausbildungsplatz“) greift ein Dilemma sowohl der Betriebe als auch der Auszubildenden auf, die in dieser Phase zu einer Identifikation mit dem Beruf finden müssen. Die Betriebe sind einerseits auf die Heranbildung kompetenten Nachwuchses, andererseits aber auch darauf angewiesen, die Auszubildenden von Beginn an für einfache Tätigkeiten im Betrieb heranzuziehen, die zunächst wenig Qualifizierungsmöglichkeiten bieten. Diese Situation ist für die Auszubildenden insofern problematisch als sie zwar früh die Möglichkeit haben, Praxiserfahrung zu sammeln, diese Erfahrung jedoch kaum ihren Erwartungen an den Beruf entspricht. Die Aufgabe des Unterrichts besteht nun darin, das Dilemma der Betriebe deutlich zu machen und zugleich den Auszubildenden aufzuzeigen, daß und inwiefern auch die von ihnen nicht als qualifizierend wahrgenommenen Tätigkeiten einen Beitrag zur Professionalisierung leisten können, die eine Identifikation mit dem Beruf ermöglicht.
Das zweite Schlüsselproblem „Leben im Hotel - Betriebskonzeptionen: Vom Hotel garni zum Ferienkreuzer“ greift zwei sehr unterschiedliche Betriebskonzepte auf und knüpft damit an die gerade in diesem Beruf sehr heterogenen betrieblichen Erfahrungen der SR an. Es werden zunächst die allen Betrieben gemeinsamen Formen professioneller Arbeit erörtert und diese dann am Beispiel der Zusammenstellung eines den Möglichkeiten und dem Image eines Hotels, aber auch ernährungsphysiologischen Notwendigkeiten entsprechenden Frühstücks vertieft.
Die Schlüsselprobleme drei und vier verfolgen bzgl. der Kompetenzerweiterung ähnliche Ziele. Sie lauten „Getränke zwischen Mindeststandards und möglicher Programmvielfalt“ und „Das Restaurant im Hotel: Notwendige und aufwendige Dienstleistung oder Anziehungspunkt des Hauses“. Damit sind zwei wesentliche Teilarbeitsbereiche angesprochen, über die sich sowohl ein Hotel als auch die SR in mehr oder minder starkem Maße profilieren können. Die Auszubildenden erhalten mit dieser Problemstellung die Gelegenheit, über das jeweilige Angebot ihres Ausbildungsbetriebes hinaus Gestaltungsmöglichkeiten dieser Bereiche kennenzulernen. Ihnen werden dabei zum einen das nötige technologische und naturwissenschaftliche Fachwissen in Getränke- und Speisenkunde sowie die Prinzipien betriebswirtschaftlicher Kalkulation vermittelt, zum anderen werden die einzelnen Fächer daraufhin befragt, was die von ihnen vermittelten je spezifischen Kompetenzen zur Lösung der beiden Schlüsselprobleme beitragen, so daß die SR die Komplexität der Aufgabe und zugleich Wege zu ihrer Bewältigung erkennen können.
Mit dem fünften Schlüsselproblem „Umgang mit Dienstplänen - funktionaler und/oder gerechter Einsatz der Mitarbeiter“ wird ein zentraler Bereich der Hotelverwaltung angesprochen, der zugleich unmittelbar in die berufliche Lebenswirklichkeit der Auszubildenden hineinwirkt und in seinen Prinzipien durchschaut werden muß, damit einerseits die Möglichkeiten des Ausgleichs zwischen betrieblichen und individuellen Interessen realistisch eingeschätzt werden können, andererseits aber auch, damit die SR einen von professioneller Kompetenz gestützten Perspektivenwechsel vom „Opfer“, das der Dienstplanung unterliegt, zum „Täter“ vornehmen können, der in der Lage sein muß, einen möglichst allen Interessen, betrieblichen Notwendigkeiten und nicht zuletzt gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Dienstplan zu entwerfen. Gerade an diesem Schlüsselproblem wird den SR deutlich, wie eng allgemein soziale mit speziell beruflichen Kompetenzen verknüpft sind.
Das letzte Schlüsselproblem schließlich „Von der Privatpension zum automatischen Hotel“ setzt sich mit heute bereits absehbaren Möglichkeiten der künftigen Entwicklung im Hotelbereich auseinander, d.h. im Kern mit der Automatisierung. Diese kann einerseits zur Reduzierung des Personals, andererseits aber auch zu dessen Orientierung auf andere Dienstleistungsbereiche führen, mit denen sich das Hotel über sein Standardangebot hinaus profiliert. Angesichts dieser Chancen und Gefahren sind die SR genötigt, konkrete Überlegungen zur Gestalt ihrer künftigen beruflichen Tätigkeit anzustellen, ob überhaupt und wenn ja, wo im Hotelgewerbe sie unterkommen wollen. Auch mit diesem Schlüsselproblem ist zugleich wieder ein allgemein gesellschaftliches Problem angesprochen, nämlich die Chancen und Risiken technologischer Rationalisierung.
Anhand des fünften Schlüsselproblems soll im folgenden exemplarisch illustriert werden, wie die Integration der berufsbildenden Fächer untereinander, aber auch ihre Verbindung mit den allgemeinbildenden Fächern inhaltlich konkretisiert wurden. Dem Technologieunterricht kommt hier die Aufgabe zu, das für die Verwaltung eines Hotels notwendige Sachwissen (Arbeitsorganisation, Rezeption, Büroarbeiten) zu vermitteln und den Sinn der jeweiligen Vorgehensweisen plausibel zu machen. In den Naturwissenschaften werden die körperlichen Belastungen thematisiert, die sich aus der Arbeitsplatz- und -zeitgestaltung ergeben, und Möglichkeiten der Optimierung diskutiert. Die Wirtschaftslehre greift zum einen in der Erarbeitung umfassender Kosten-Nutzen-Modelle des Personaleinsatzes die Perspektive des Betriebes auf dieses Schlüsselproblem auf, zum anderen geht sie mit der Behandlung tarifrechtlicher Aspekte und Fragen der gewerkschaftlichen Interessenvertretung auf die Belange der SR als Arbeitnehmer ein. Im Mathematikunterricht werden Modelle vorgestellt, mit denen sich die Folgen bestimmter Prozesse im Arbeitsablauf und der Arbeitsgestaltung berechnen und ggf. optimieren lassen. Der Englischunterricht setzt die SR schriftlichen und mündlichen Kommunikationssituationen aus, die im Zusammenhang mit den vom Schlüsselproblem angesprochenen Arbeitsbereichen stehen (Briefe schreiben, Anfragen beantworten, Verständigung an der Rezeption), und behandelt literarische und nicht-literarische Texte, die das Thema „Work and Leisure“ aufgreifen. Der Gesellschaftslehreunterricht geht auf die historische Veränderung des Arbeitsplatzes Hotel in seinen verschiedenen Ausformungen ein und behandelt sodann allgemein heutige Formen der sozialen Regelung von Erwerbsarbeit. Im Deutschunterricht stehen neben literarischen Texten zum Thema der sozialen Organisation von Arbeit Sprechhandlungssituationen im Vordergrund, die sich aus dem Schlüsselproblem ergeben, nämlich das kommunikative Aushandeln von Interessen und das Kooperieren (Gruschka 1991).

Bildungsgang „Erzieher“

2. Der ursprünglich auf vier Jahre ausgelegte, inzwischen aber fünfjährige Bildungsgang „Erzieher“, der neben dem beruflichen Abschluß die FHR oder die AHR vermittelt, ist als berufliches Handlungsfeld wesentlich weniger vorstrukturiert als das der Hotelfachleute (zum BRU für ErzieherInnen SYMBOL 232 \f "Wingdings" Schmitthenner). Aus diesem Grunde wurden hier stärker schülerorientiert Entwicklungsaufgaben formuliert, mit denen jeder werdende Erzieher im Laufe seiner Professionalisierung konfrontiert wird.

In etwa analog zur Vorstellung des subjektiven Bildungsganges der Hotelfachleute steht auch bei den in der Erziehung Tätigen als erste Entwicklungsaufgabe die Formulierung eines Berufsrollenverständnisses an, die hier wie in kaum einem anderen Bildungsgang mit dem außerberuflichen Statusübergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen verbunden ist. Da eine Schule nur dann Aussicht auf eine kontinuierliche Kooperation mit den Praxisorten hat, wenn sie ihre SR optimal für das berufliche Praktikum vorbereitet, werden die SR vom Beginn der Ausbildung an mit hohen Leistungs- und Kompetenzerwartungen konfrontiert. Sie stehen somit vor dem doppelten Dilemma, eine Reife beweisen zu müssen, die sie noch nicht erreicht haben, und professionelles Verhalten zeigen zu sollen, das zu erproben sie noch keine Gelegenheit hatten. Wesentlich mehr als in anderen Bildungsgängen werden somit die SR zu Beginn der Ausbildung dazu angehalten, Informationen über ihre künftige Berufspraxis zu sammeln, sich im Unterricht mir ihren Berufsmotiven auseinanderzusetzen und diese kritisch zu reflektieren, um so zum Entwurf eines tragfähigen professionellen Rollenverständnisses zu kommen, das es ihnen ermöglicht, die Praxiserfahrungen, die sie während der Ausbildung machen, strukturiert zu verarbeiten.
Im Verlauf der zweiten Entwicklungsaufgabe, „Konzept der pädagogischen Fremdwahrnehmung“, lernen die SR, das Verhalten von Kindern professionell zu verstehen. Auch hier sind sie mit einem grundlegenden Dilemma konfrontiert, das aufzuheben Aufgabe des Unterrichts ist. Sympathie für Kinder und die Fähigkeit, spontan Zugang zu ihnen zu finden, dürften die Hauptmotive für das Ergreifen dieses Berufs gewesen sein, die es einerseits zu bewahren gilt, deren Unzulänglichkeit unter professionellen Gesichtspunkten aber andererseits erkannt und abgebaut werden muß. Um diese Entwicklungsaufgabe lösen zu können, müssen die SR Strategien des Fremdverstehens erlernen, die sie u.a. auch in die Lage versetzen, spontan unsympathische Kinder angemessen zu beurteilen und entsprechend auf sie einzugehen.
Mit der dritten Entwicklungsaufgabe, „Konzept pädagogischen Handelns“ wird der Schritt von passiver zu aktiver Professionalität unternommen. Mußten sich die SR bis dahin nur in einfacheren Praxissituationen bewähren, so geht es nun darum, das berufliche Handeln in einen größeren pädagogischen Kontext einzubetten. Diese Aufgabe kann als gelöst angesehen werden, wenn es den SR gelingt, bezogen auf bestimmte Praxissituationen die Beherrschung der professionell notwendigen Standardformen didaktischer Planung und Praxis mit der Aufrechterhaltung und Durchsetzung eines eigenen pädagogischen Ethos zu vermitteln.
Die vierte Entwicklungsaufgabe geht in ihrer Komplexität über die beiden vorangegangenen insofern hinaus, als sie ein Modell der Professionalisierung zum Ziel hat. Hier wird mehr von den SR verlangt als die professionelle Bewältigung relativ klar definierter Handlungssituationen, nämlich eine Antwort auf die Frage, welchen Bereichen des breiten pädagogischen Handlungsfeldes ihr Hauptinteresse gilt und wie sie dort ihre beruflichen Kompetenzen entfalten wollen, vor allem dann, wenn die erlernten Strategien zur Bewältigung der Praxis nicht ausreichen. Dazu gehört nicht nur die Planung von längerfristig angelegten pädagogischen Initiativen, sondern auch die Fähigkeit zu produktiver Kooperation (Gruschka 1985).

Erfahrungen

Wie die bisherigen Erfahrungen mit Kollegschul-Bildungsgängen zeigen, stellen die genannten Konzepte eine praktikable Möglichkeit dar, berufliche und allgemeine Bildung so zu integrieren, daß qualitativ andere Lernerfolge erzielt werden als in der herkömmlichen Berufsausbildung (Jenessen 1988). Im Hinblick auf Blankertz' Absicht, den Kern der Humboldtschen Bildungsidee durch deren Neufassung zu retten, ist dieses Ergebnis in dreierlei Hinsicht von Bedeutung:

SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Erstens wird durch die Curricula der Bildungsgänge der Beweis erbracht, daß und inwiefern der Beruf eine allgemeinbildende Dimension hat und daß demzufolge berufliche Bildung sowohl inhaltlich als auch formal anschlußfähig an die als höher qualifizierte Allgemeinbildung ist. Dem von Blankertz bereits bildungstheoretisch in Frage gestellten Berechtigungswesen ist damit auch sachlich die Legitimationsgrundlage entzogen.

SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Dadurch, daß sämtliche Inhalte verbindlich auf einen konkreten Ausschnitt der Praxis, nämlich den Beruf bezogen werden, können zweitens die SR die Fächer des Bildungsgangs als eine differenzierte Einheit erfahren, d.h. die unterschiedliche Sachlogik der Disziplinen und zugleich deren gemeinsame Relevanz für die Bewältigung der beruflichen Praxis wahrnehmen. Der bisherigen, sowohl im allgemein- als auch im berufsbildenden Unterricht gängigen Praxis des unverbundenen Fächer-“Patchworks“, das die Herstellung interdisziplinärer Bezüge allenfalls in Projekten ermöglicht, wird damit ein sinnvolles Konzept entgegengestellt.

SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Drittens schließlich werden in der integrativen Bildungsgangsdidaktik die SR als Lernsubjekte ernst genommen, was eine Grundvoraussetzung für das Gelingen von Bildungsprozessen ist. Die Orientierung an den Lernsubjekten äußert sich zum einen in der Berücksichtigung ihrer Entwicklungsaufgaben, zum anderen darin, daß die SR zu einem selbständigen und reflektierten Umgang mit dem erworbenen Wissen angehalten werden, das stets auf praktische Handlungszusammenhänge bezogen ist.
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